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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Kurz vor Weihnachten stellte das EDI den zweiten Bericht der interdepartementalen
Arbeitsgruppe Finanzierung der Sozialversicherung (IDA-FiSo-2) der Öffentlichkeit vor.
Nachdem der erste Bericht die finanziellen Folgen der Weiterführung des geltenden
Leistungssystems in den Jahren 2010 und 2025 dargestellt hatte, wurden mit dem
zweiten Bericht die möglichen Aus-, Um- oder Abbauszenarien im Leistungsbereich
dargestellt. IDA-FiSo-1 war im Vorjahr zum Schluss gelangt, dass im Jahre 2010 15,3 Mia.
Fr. mehr nötig sind, um die heutigen Sozialleistungen inklusive
Mutterschaftsversicherung zu finanzieren. Der Bundesrat hatte IDA-FiSo-2 daraufhin
den Auftrag erteilt, anhand von drei Szenarien darzustellen, was getan werden müsste,
um den Mehrbedarf auf 9 Mia. Fr. zu beschränken, welche Massnahmen die Fortführung
des Status quo fordert und welche die Erhöhung der Ausgaben auf 18 Mia. Fr. Der IDA-
FiSo-2-Bericht zeigte den Gestaltungsraum innerhalb der einzelnen
Sozialversicherungszweige auf sowie die Auswirkungen für das ganze System, die
Versicherten und die Wirtschaft. Bei allen Varianten wurde mit einem finanziellen
Mehrbedarf gerechnet.

Sowohl die bürgerlichen Parteien und die Arbeitgeber auf der einen, als auch die SP
und die Gewerkschaften auf der anderen Seite sahen sich von den Schlussfolgerungen
des Berichtes in ihren Ansichten bestätigt. Die FDP fand, dass jetzt weder ein Ausbau
noch die Schliessung von Lücken im sozialen Netz möglich sei. Sie forderte den
Bundesrat auf, für die mittel- und langfristigen Aspekte der Finanzierung der
Sozialwerke zu einem Gespräch am runden Tisch einzuladen. Die SVP verlangte ein
Sanierungspaket, das auf der Leistungsseite zwingende Korrekturen vornehme. Die
Arbeitgeber vertraten die Auffassung, dass nur das Szenario "gezielter Abbau"
wirtschaftsverträglich sei, und dass im jetzigen Zeitpunkt die Einführung einer
Mutterschaftsversicherung nicht zur Diskussion stehen könne. Gegen jeglichen Ausbau
war auch der Schweizerische Gewerbeverband; er verlangte unter anderem ein
einheitliches Rentenalter von mindestens 65 Jahren, eine Kürzung der Bezugsdauer bei
der Arbeitslosenversicherung sowie Kostendämpfungen im Gesundheitswesen.

Ganz andere Schlüsse zogen SP und Gewerkschaften aus dem Bericht. Für die
Sozialdemokraten zeigte dieser, dass kein Bedarf für Leistungsabbauszenarien im
Sozialversicherungsbereich bestehe und auch ein Moratorium wirtschaftspolitisch
nicht zu rechtfertigen sei. Aus dem Bericht sei zudem ersichtlich, dass die Politik in der
Ausgestaltung der sozialen Schweiz der nächsten Jahrzehnte einen sehr grossen
Spielraum habe. Für den Christlichnationalen Gewerkschaftsbund (CNG) stellte der
Bericht eine gute Ausgangslage dar, um die Auseinandersetzungen über die künftige
Ausgestaltung der Sozialwerke zu versachlichen. Der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB) hingegen bezeichnete den Bericht als mangelhaft. Er liste
unzählige Abbauvorschläge auf und beschränke sich dabei auf die Bezifferung der
möglichen Einsparungen. Dabei hätten die Experten vergessen, die Folgen für die
Betroffenen darzulegen. SP und SGB verlangten die rasche Realisierung der
Mutterschaftsversicherung und der Ruhestandsrente.

Einmal mehr zwischen den Fronten versuchte sich die CVP zu positionieren. Die Partei
sprach sich sowohl gegen den Abbau als auch gegen den Ausbau, sondern für den
Umbau der Sozialversicherungen auf dem Niveau der heutigen Sozialleistungsquote
sowie für eine Mutterschaftsversicherung aus. Sie kritisierte aber, die Arbeitsgruppe sei
von zu optimistischen Arbeitslosenquoten (maximal 3,5%) ausgegangen. Sparpotential
ortete sie in mehr Eigenverantwortung und in der Missbrauchsbekämpfung. 1

BERICHT
DATUM: 23.12.1997
MARIANNE BENTELI
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An einem Sonderparteitag verlangte die SVP eine radikale Neuausrichtung in der
Sozialpolitik. Die Finanzierung der Sozialwerke müsse ohne neue Steuern und mit
tieferen Lohnprozenten sichergestellt werden. Langfristig will die SVP die
Sozialausgaben auf das Niveau von 1990 senken. Dabei sollen auch die Erhöhung des
Rentenalters auf 68 Jahre und das Kapitaldeckungsverfahren für die AHV geprüft
werden. Das Thesenpapier wurde von den Delegierten einstimmig angenommen.
Bundespräsident Ogi distanzierte sich im Anschuss vehement von den Forderungen
seiner Partei und meinte, es gehe nicht an, das Solidaritätswerk der AHV mutwillig zu
zerstören; im gleichen Sinn äusserten sich auch die SVP-Kantonalsektionen GR und BE.
Nachdem die Vorschläge auch innerhalb der Klientel der SVP Bestürzung ausgelöst
hatten, präsentierte die Partei im Mai neue Vorschläge zur Sicherung der staatlichen
Sozialwerke (AHV/IV/EO und Arbeitslosenversicherung). Durch Sparanstrengungen soll
die AHV ohne Rentenkürzungen und ohne Steuererhöhungen auskommen. Mit
Ausnahme der vollständigen Überführung des überschüssigen Nationalbankgoldes in
den AHV-Fonds brachten die neuen Thesen nichts, was nicht schon vom Bundesrat mit
der 11. AHV-Revision vorgeschlagen wird (Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65
Jahre, Angleichung der Witwen- an die Witwerrente, Teuerungsanpassung nur alle drei
Jahre). In der IV ortete die SVP ein grosses Missbrauchspotential und verlangte eine
Untersuchung. Bei den Arbeitslosen will die Partei Leistungen abbauen, beispielsweise
durch eine Karenzfrist von 30 Tagen vor Bezug eines Taggeldes. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.03.2000
MARIANNE BENTELI

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Zwischen April und Juli 2017 fand die Vernehmlassung zur Änderung des AHVG zur
Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und Optimierung in der 2. Säule der
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge statt. 73 Organisationen, darunter alle
Kantone sowie die KdK, vier in der Bundesversammlung vertretene Parteien sowie
verschiedene Verbände der Wirtschaft, Fachverbände oder Durchführungsstellen,
beteiligten sich an der Vernehmlassung, wie das BSV in seinem erst im August 2019
erschienenen Ergebnisbericht zur Vernehmlassung erklärte. Der Bundesrat definierte in
seiner Botschaft vier Hauptpunkte der Revision: die risiko- und wirkungsorientierte
Aufsicht, die Verbesserung der Governance in der 1. Säule, die Steuerung und Aufsicht
über Informationssysteme und die punktuelle Optimierung der 2. Säule. 
9 Kantone unterstützten die Änderungen zur 1. Säule grundsätzlich; 14 weitere Kantone
fürchteten trotz ihrer eigentlichen Zustimmung um die kostengünstige Durchführung
der Aufsicht. Die SP – und mit ihr der SGB und Travail.Suisse – hielt eine Anpassung des
Systems insgesamt für angemessen, die CVP befürwortete eine Beschränkung der
Gesetzesänderung auf alle Aspekte zur Modernisierung der Aufsicht. Die FDP und die
SVP lehnten die Änderung ab, da sie punktuelle Korrekturen bevorzugen würden und die
Kosten der Revision fürchteten. Letztere Ansicht teilten auch der Arbeitgeberverband
und der Bauernverband, Centre Patronal und FER. Die Vorsorge- und
Versicherungseinrichtungen forderten insbesondere eine Beibehaltung des bisherigen,
dezentralen Systems. Zahlreiche unterschiedliche Organisationen (verschiedene
Kantone, die FDP oder Mitglieder des SGV) kritisierten überdies die starke
Konzentration der Vorlage auf operative Fragen. Grösstenteils auf Zustimmung stiessen
hingegen die Massnahmen in der 2. Säule. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.08.2019
ANJA HEIDELBERGER

Erwerbsersatzordnung (EO)

Dass die Mutterschaftsversicherung angesichts der wenig kompromissbereiten Haltung
aller Beteiligten zur Totgeburt verkommen könnte, motivierte Frauen aus den
bürgerlichen Bundesratsparteien, ein eigenes Modell auszuarbeiten. Demnach würden
alle Mütter während vier Monaten eine Grundleistung von 1500 bis 2000 Fr. pro Monat
erhalten, es sei denn, das steuerbare Haushaltseinkommen übersteige den für die
Leistungen der Unfallversicherung massgebenden Maximalbetrag von 97'200 Fr. Den
erwerbstätigen Frauen sollte der Arbeitgeber während des 16-wöchigen
Mutterschaftsurlaubs 80% des bisherigen Lohnes ausrichten, mindestens aber den
Betrag der Grundleistung. Diese würde - analog der Militärversicherung - aus der
Bundeskasse finanziert, wobei aber auch denkbar wäre, die Einnahmen aus den
Spielkasinos dafür zu verwenden. Die Lohnfortzahlung über die Grundleistung hinaus
sollte hingegen Sache der Arbeitgeber bleiben. Diese Lösung, so argumentierten die
Frauen der drei bürgerlichen Parteien, würde den Mangel beseitigen, dass Hausfrauen
nicht berücksichtigt werden, käme die Arbeitgeber aber kaum teurer zu stehen als die
heutige Lösung. Die SP-Frauen wurden in diese erste Diskussionsrunde nicht
einbezogen. Obgleich sie sich neuen Modellen gegenüber nicht verschliessen wollten,

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.05.1995
MARIANNE BENTELI
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kritisierten sie doch den ihrer Meinung nach zu geringen Lohnersatz von 80%, da die
meisten Gesamtarbeitsverträge bereits heute 100% vorsehen, allerdings bei
unterschiedlicher Dauer. Da dieses Modell Firmen mit hohem Männerbestand
bevorteilen würde, befürchteten sie zudem negative Auswirkungen für die Frauen auf
dem Arbeitsmarkt. 4

Die Pläne des Bundesrates lösten in der Vernehmlassung ein positives Echo aus. Die
vier Bundesratsparteien waren sich darüber einig, dass diese Revision den geänderten
gesellschaftlichen Lebensbedingungen und dem Gleichstellungsgrundsatz Rechnung
trage und damit den richtigen Weg beschreite. Dieser Ansicht war auch eine Mehrheit
der Kantone sowie der Gewerkschaftsbund und der Gewerbeverband. Am meisten Kritik
erntete die Höhe der Leistungen. Den einheitlichen Ansatz von 60% des vor der
Dienstleistung erzielten Einkommens hielt die SVP für ungenügend, weshalb sie
verlangte, dieser sei auf ein mit den anderen Sozialversicherungen vergleichbares
Niveau (von ca. 80%) zu erhöhen. Diese Forderung erhob auch der Gewerbeverband,
während die SP und der SGB mit 70% zufrieden wären. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.10.1995
MARIANNE BENTELI

Die Junge SVP kündigte bereits im Vorfeld der Differenzbereinigung an, dass sie das
Referendum ergreifen werde, falls die MSV ohne vorgängige MWSt-Abstimmung
eingeführt werden sollte. Obgleich sich die Arbeitgeber durch die MSV mehrheitlich
entlastet sähen, da die tariflich vereinbarten internen Lohnfortzahlungen weitgehend
wegfallen würden, erklärten sie dennoch, ihre Fundamentalopposition gegen dieses
neue Sozialversicherungswerk beizubehalten und das Referendum höchst
wahrscheinlich zu unterstützen. Die gleiche Haltung nahm auch der Gewerbeverband
ein. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.11.1998
MARIANNE BENTELI

Wie bereits bei der Behandlung im Parlament angedroht, wurde im Januar von der
Jungen SVP mit Unterstützung bürgerlicher Politikerinnen sowie der Präsidenten von
Arbeitgeber- und Gewerbeverband das Referendum gegen die vom Parlament im
Vorjahr verabschiedete Mutterschaftsversicherung ergriffen. Hauptargument der
Gegnerinnen und Gegner der Vorlage war, mit den Beschlüssen des Parlaments sei ein
neuer Sozialversicherungszweig „auf Pump“ eingeführt worden, der mit dem Verzicht
auf eine vorgängige Mehrwertsteuerabstimmung am Volk „vorbeigemogelt“ werden solle
und erst noch nach dem Gieskannenprinzip funktioniere. Prominent im
Referendumskomitee vertreten waren die Nationalrätinnen Egerszegi (fdp, AG), Fehr
(svp, ZH), Florio (lp, VD) sowie deren Vorgängerin Sandoz. Praktisch gleichzeitig
konstituierte sich ein bürgerliches Pro-Komitee, dem auf FDP-Seite – neben der
Zürcherin Nabholz – mehrheitlich Parlamentarierinnen aus der Romandie angehörten.
Aus der CVP engagierten sich vor allem Dormann (LU) und Zapfl (ZH). Die SVP war hier
lediglich mit Gadient (GR) vertreten; immerhin erhielt sie Unterstützung von der
ehemaligen SVP-Generalsekretärin Welti. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.01.1999
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrat Engelberger (fdp, NW) erreichen, dass die
Entschädigung für Rekruten in der „Armee XXI“ von heute 41 Fr. auf 51 Fr. pro Tag
angehoben wird. Er begründete dies mit den Einsparungen, welche die neue
Truppenorganisation zeitigen wird. Unter Verweis auf die Kosten anderer Vorlagen im
Bereich der EO (Mutterschaftsversicherung, Transfer von 1,5 Mia. Fr. aus der EO in die
IV) beantragte der Bundesrat erfolgreich Umwandlung in ein Postulat. Vor diesem
Hintergrund hatte eine Motion der SVP-Fraktion (Mo 00.3292) auf Halbierung der EO-
Beitragssätze keine Chance und wurde mit 92 zu 20 Stimmen deutlich verworfen. 8

MOTION
DATUM: 06.06.2002
MARIANNE BENTELI

Noch bevor der Mutterschaftsurlaub im Ständerat behandelt wurde, forderte
Nationalrat Blocher (svp, ZH) seine Partei zum Referendum auf. Dieses wurde im
Sommer von der Delegiertenversammlung fast einstimmig beschlossen. Sukkurs erhielt
die SVP von einigen rechtsfreisinnigen Parlamentariern. Der Arbeitgeberverband, der
1999 noch die Nein-Parole ausgegeben hatte, winkte nun ab; er hatte zwar aus
ordnungspolitischen Gründen keine Freude an der Vorlage, bezeichnete sie aber als das
kleinere Übel als eine Lösung über das OR. Vom Gewerbeverband war ebenfalls keine
Unterstützung für das Referendum zu erwarten, ist doch die neue Lösung, welche vor
allem die KMU entlastet, massgeblich von dessen Direktor eingebracht worden. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.06.2003
MARIANNE BENTELI
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